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§ 2 ÄAO 2015 Sprachliche
Gleichbehandlung

 ÄAO 2015 - Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 2.

Personenbezogene Bezeichnungen werden in dieser Verordnung in weiblicher und männlicher oder in

geschlechtsneutraler Form verwendet. Sofern personenbezogene Bezeichnungen in Ausnahmefällen zum Zwecke der

Erhaltung der gebotenen Lesbarkeit in geschlechtsspezi5scher Form verwendet werden, beziehen sich diese auf

Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der personenbezogenen Bezeichnung auf bestimmte

Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
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